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 DRUCKSACHE 
  

 Nr. 024/2020 

 Stadtkämmerei 

  
 30.01.2020 

Betrifft: Übernahme weiterer Gesellschaftsanteile an der Technische Werke Oberes Schlichemtal GmbH 
(TWOS) 
 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Ö/NÖ Zuständigkeit Ergebnis 

Gemeinderat  13.02.2020 Ö Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat der Stadt Albstadt schließt sich dem Empfehlungsvorschlag des Aufsichtsrats der 
Albstadtwerke GmbH vom 26.11.2019 an, in der Gesellschafterversammlung wie folgt zu beschließen: 
 

1. Die Albstadtwerke GmbH erwirbt weitere Gesellschaftsanteile an der Technische Werke Oberes 
Schlichemtal GmbH in Höhe von 26,67%. 
 

2. Den notwendigen Änderungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag wird zugestimmt. 
 
 
  
Finanzielle Auswirkungen 
Produktgruppe/Produkt/Projekt:       

Bezeichnung:       
  
Aufwendung/Auszahlungen:        Euro 
  
Finanzierung:  
Planansatz Haushaltsjahr:        Euro 
Verpflichtungsermächtigungen  
Haushaltsjahr: 

 
       Euro 

über- /außerplanmäßige 
Aufwendungen/Auszahlungen: 

 
       Euro 

Haushaltmittel gesamt:        Euro 
davon lt. Haushaltsplan für diese  
Maßnahme vorgesehen: 

 
       Euro 

  
Haushaltsmittel: 

 stehen zur Verfügung  stehen nicht zur Verfügung  stehen nur in Höhe von        Euro zur Verfügung 
 
Deckungsvorschlag: 
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Sachverhalt 
Die Albstadtwerke GmbH ist an der Technische Werke Oberes Schlichemtal GmbH (TWOS) beteiligt. Die TWOS 

weist gegenwärtig folgende Gesellschafterstruktur auf: 

 

Überlandwerk Eppler GmbH (ÜW), Dotternhausen 20 % 

ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG (ENRW) 40 % 

Albstadtwerke GmbH (ASW) 40 % 

 

Die ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG hat im Herbst 2019 im Kreis der TWOS-Gesellschafter 

mitgeteilt, dass sie zu Ende 2019 aus der TWOS austreten möchte. Die Überlandwerk Eppler GmbH und die 

Albstadtwerke GmbH möchten die Gesellschaft gemeinsam fortführen und würden den ENRW-Anteil an der 

TWOS im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligungsverhältnisse übernehmen. Der Wert des ENRW-Anteils an der 

TWOS ist von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BANSBACH, Balingen, mit etwa 333 T€ berechnet worden, 

so dass auf die Albstadtwerke GmbH bei Anteilsübernahme von 26,67 % (2/3 von 40 %) rund 222 T€ als 

Übernahmepreis entfallen würden. 

 

Damit würde die neue Gesellschafterstruktur der TWOS wie folgt aussehen:  

 

Überlandwerk Eppler GmbH (ÜW), Dotternhausen 33,33 % 

Albstadtwerke GmbH (ASW) 67,67 % 

 

Neben dem Anteilskauf sind für die Anteilsübernahme noch einige Veränderungen im Gesellschafts- und 

Konsortialvertrag der TWOS notwendig, damit die Gesellschaft zukünftig angemessen und ordnungsgemäß 

agieren kann. Die Entwürfe dieser überarbeiteten Verträge sind als Anlage beigefügt.  

 

Der Gemeinderatsbeschluss ist dem Regierungspräsidium Tübingen nach § 108 Gemeindeordnung vorzulegen. 
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